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Gewidmet der Erinnerung an Hans Liegmann (†), der als Mitinitiator und früherer 
Herausgeber des Handbuchs ganz wesentlich an dessen Entstehung beteiligt war.
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3.2  Nationale Preservation Policy

Stefan Strathmann

Eine nationale Preservation Policy bestimmt den Rahmen für die Bemühungen 
eines Staates zur Sicherung der digitalen kulturellen und wissenschaftlichen 
Überlieferung.

Eine solche Policy muss nicht in geschlossener Form eines Dokumentes vor-
liegen, vielmehr wird sie sich im Normalfall aus einer Vielzahl von Gesetzen, 
Bestimmungen, Vereinbarungen, Regeln etc. konstituieren. 

Eine nationale Preservation Policy kann Regelungen zu sehr unterschied-
lichen Fragen der digitalen Langzeitarchivierung umfassen; so finden sich typi-
scherweise Aussagen zu verschiedenen Themenkomplexen:

• Generelles Bekenntnis, das digitale Erbe zu sichern
 Ausgangspunkt einer jeden Preservation Policy ist die verbindliche Aus-

sage, digitale Objekte langfristig zu erhalten. Ein Staat, der den Lang-
zeiterhalt digitaler Objekte als Aufgabe von nationaler Bedeutung er-
kannt hat, sollte diesem Interesse Ausdruck verleihen und so die daraus 
resultierenden Aktivitäten begründen und unterstützen.

• Verfügbarkeit und Zugriff
 Da die digitale Langzeitarchivierung kein Selbstzweck, sondern immer 

auf  eine spätere Nutzung/Verfügbarkeit ausgerichtet ist, sollte dieser Be-
reich in einer nationalen Policy maßgeblich berücksichtigt werden. Die 
Rahmenbedingungen sollen eine spätere Nutzung ermöglichen.

• Rechtliche Rahmenbedingungen
 Die digitale Langzeitarchivierung ist in vielerlei Hinsicht von Rechts-

fragen tangiert. Dies sollte seinen Niederschlag in allen relevanten Be-
reichen der Gesetzgebung finden. Hierzu gehören beispielsweise die Ar-
chivgesetze, Urheber- und Verwertungsrechte, Persönlichkeitsrechte etc.

• Finanzierung
 Eng verknüpft mit den rechtlichen Rahmenbedingungen sind auch die 

Fragen der Finanzierung digitaler Langzeitarchivierung. Hierzu gehört 
die langfristige Bereitstellung der Mittel, um die Langzeitarchivierung im 
gewünschten Umfang durchzuführen.

Rahmenbedingungen für die LZA digitaler Objekte
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• Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten
 Bestandteil einer nationalen Preservation Policy sind auch Festlegungen 

bezüglich der Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten. In Deutsch-
land beispielsweise sind die Zuständigkeiten von Bund, Ländern und 
Gemeinden zu berücksichtigen. Vorstellbar sind auch Aussagen zur Ver-
antwortlichkeit für bestimmte Objekttypen (Webseiten, Archivgut, Wis-
senschaftliche Rohdaten, Doktorarbeiten) oder fachliche Inhalte (Wis-
senschaftliche Literatur bestimmter Fächer).

 
• Auswahlkriterien
 Es sollte festgelegt sein, welche digitalen Objekte bewahrt werden sollen. 

Hierbei sollte das ganze Spektrum digitaler Objekte berücksichtigt wer-
den. Da der komplette Erhalt aller digitalen Objekte kaum sinnvoll und 
machbar ist, sind insbesondere transparente Entscheidungs- und Aus-
wahlkriterien von großer Wichtigkeit. 

• Sicherheit
 Der Anspruch an die Sicherheit (Integrität, Authentizität, Redundanz 

etc.) der digitalen Bestandserhaltung sollte in einer nationalen Policy be-
rücksichtigt werden.

In vielen Staaten finden Diskussionen zur Entwicklung nationaler Policies statt. 
Da zur Entwicklung einer tragfähigen nationalen Policy ein breiter gesellschaft-
licher, politischer und fachlicher Konsens notwendig ist, ist die Entwicklung 
ein sehr langwieriger und komplizierter Prozess, der bisher nur wenig greifbare 
Ergebnisse aufweisen kann. Ein Beispiel für eine niedergelegte generelle natio-
nale Preservation Policy findet sich in Australien3. Ein weiteres Beispiel für ei-
nen Teil einer nationalen Preservation Policy ist das „Gesetz über die Deutsche 
Nationalbibliothek“4 vom 22. Juni 2006, in dem der Sammelauftrag der DNB 
auf  Medienwerke in unkörperlicher Form (d.h. u.a. Webseiten) ausgedehnt wird. 
Mit der Pflichtablieferungsverordnung5 und bspw. dem Beschluß der Kultus-
ministerkonferenz zur Abgabe amtlicher Veröffentlichungen an Bibliotheken6 
wurden die Grundsätze der digitalen Langzeitarchivierung in Deutschland wei-
ter präzisiert. Diese Gesetze und Verordnungen sind selbstverständlich nicht 
die deutsche nationale Preservation Policy, es sind aber wichtige Bausteine

3  AMOL (1995)
4  DNBG (2006)
5  Pflichtablieferungsverordnung (2008)
6  KMK (2006)



[ Version 2.3 ]   Kap.3:5

zur Definition der Rahmenbedingungen der digitalen Langzeitarchivierung in 
Deutschland.

In Deutschland bemüht sich insbesondere nestor um die Entwicklung ei-
ner nationalen Preservation Policy. Zu diesem Zweck wurden von nestor meh-
rere Veranstaltungen (mit)organisiert, eine Expertise in Auftrag gegeben7, ei-
ne Befragung zu den Auswahlkriterien und Sammelrichtlinien durchgeführt, 
sowie ein „Memorandum zur Langzeitverfügbarkeit digitaler Informationen 
in Deutschland“8 veröffentlicht, das sehr breit mit der Fachcommunity abge-
stimmt ist.

7  Hilf, Severiens (2006)
8  nestor (2006a)
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